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Rhein-Sieg-kreiS 
Der Landrat 

Eilig.: 26. Mai 2071 

Vorzimmer Landrat ,-- . • .• . • .. 

Much, den 22.05.2021 
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Ernst-Peter Romczykowski 

53804 Much 

An den Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 
Herrn Sebastian Schuster 
Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg 

Bürgerantrag gemäß § 24 Gemendeordnung NRW 
Aufhebung Ihrer mit 17.05.2021 angeordneten Testpflicht oder Vorlage eines 
Immunisierungsnachweises für das Betreten des Kreishauses und Nebenstellen 

Sehr geehrter Herr Landrat Schuster, 

als Bürger des Rhein-Sieg-Kreises stelle ich hiermit den o.g. Antrag. 

Begründung 

Der Inzidenzwert liegt auch im Rhein-Sieg-Kreis unter 100. Überall werden die Corona-
Zwangsmaßnahmen gelockert. live Verfügung, neben dem Tragen einer Mund-Nasenbedeckung 
für das Betreten des Kreishauses und der Nebenstellen auch noch einen zertifizierten Schnelltest 
oder einen Immunisierungsnachweis vorzulegen, kann m.E. nicht rechtens sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ernst-Peter Romcz kowski 

EPrej -395/eib 

// 1 / 
t' 4. L 

4r7 rhi'(-Z•x0W71; 
evYriar‘‚ 


	Page 1

